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9hc. 46 gnnfht. fumets, »cmbto

hatten; flogenooranfdglag gr. 7950. Tie äuSfügrung
blefer oiet Arbeiten etgnet gcg fegr gut -d£§ 5Rotganb8>
arbeit. 9tadj Slblauf ber ©infpraigefrigen unb ©rlebi«
aung allfälliger ©tnfpradgen foHen fie fofort In Angriff
genommen roerben.

gum Umbau DeS SîutgaufeS Sab tu (Slargau). TaS
flutgauS, etn oot 60 jagten burdg 2lrdgiteft3Rofer
(bem Sater non ißrofeffor SRofer) etgeUter fd^öner Sau,
genügt ben heutigen «nfpiüdgen nidgt megr. 91m beften
wäre ein Neubau; bodg fd^etnen bte Soften, bie auf jroel
Millionen granfen oeranfcglagt finb, ntd^t tragbar. Tie
norberatenben ^nganjen, bie SurgauSgefeUfdgaf't unb bie
ottë&flrgerlidje JRecgnungSfommiffion (bas SurgauS ift
gigentuir ber Sürgergemetnbe Saben), beantragen, etnen
burt^greifenben Umbau nacg ben Plänen oon 2Irdgitett
® t ö r i oom ftäbtifd^en Sauamt oorpnegmen. ®le
Soften fotlen 700,000 granfen betragen. Ter Stabtrat
Saben beantragt ber auf ben 6. gebtuar einberufenen
Drtsbfirgergemetnbe bte grunbfdglicge 3ugimmung jum
ißrcjeft Störi unb bie SeroiHigung eines SrebiteS non
30,000 gr. iu Saften beS SutgauSerneuetungSfonbS für
Me drgellung non Tetailpldnen unb Sogenberedgnungen.

©te etfte Etappe
SUtfta&tfantenma tn3ü*i$«

Set Stabtrat unterbreitet, roie gemelbet, bem Otogen
Stabtrat etneSorlage aufSReufegfegung ber Sau-
unb ÜRioeaulinien für bie Sltftabt aroifcgen fRdmi«
ftrage unb £etmplag etnerfeitS unb SRüglegaffe anber«
fettS. Tamit roirb ber SBeg geebnet gut Umgeftaltung
ehteS bebeutenben Teiles ber SUtftabt; ber Saultnten«
fegfejpng roirb fufjefgoe unb jlelberougt bte SluSfügrung
beS SrojefteS folgen, beffen 3Rittelpunfi ber Tutdg«
brudg ber 3fig*in9e*ft*ß£e nacg bem Çefmplag
bilbet. 9feS ber SBeifung beS StabtrateS feien folgenbe
gauptpunfte rotebergegeben :

Tte ältgabt metft geute foroogl tn gdbtebaultdger
toie tn oerfegrStedgnlfdger Sejtegung otelfacg fegr mtbe«

friebigenbe Sergältnige auf. Tie Strafen finb eng unb
tolnflig, bie Sebauung ift ungeorbnet unb im 2öiberfprucg
ju ben heutigen baugefetjlidgen Seftimmungen. Sielfad)
befielen überhaupt feine Sau« unb iRioeaulinten ; n>o

Saulinten oorfjanben finb, toeifen fie jumeift für bie

beutigen Sergdltnlffe ungenügenbe ibftänbe auf, unb
einer übergdglllcgen Seitung beS SetfegrS ift telnet let

iÄedjnung getragen. Tie SXuffteUung etneS neuen Sebau«

utigSplaneS mit gegfetjung non Sau« unb ÜRioeautinten für
bas ©ebtet ber Sttliftabt ift bager etn brtngenbeS Se«

bürfnis. Sie bilbet neben anbern SRafjnagmen eine roe»

fernliege ©runblage für bie Sanierung ber ültgabt. @8

barf ermattet roetben, bag nadg geftfegung ber neuen
Sau. unb Stioeaulinten allmägltdg eine ©rtieuerung ber
mitgabt im Sinne einer 11 m g e g a 11 u n g gut @ e f dg d f t § «

ftabt gerbeigefügrt roerben fann. SefonberS roidgtig ift
bte geftfegung non Sau- unb fRioeaultnten für bas recglS
ber Simmat liegenbe Teilgebiet. Tie baulichen Sergdlt«
jjiffe finb gier bebeutenb ungünftiger als in bem llnfS
ber Simmat liegenben Quartter. Segegenbe unb in Sor<
Bereitung begnblicge Sauprojefte oerlangen au&etbem etne

wfdge ISbflfirung ber SReugefialtung ber Stragenfügrung.
®ie Sauoerroaltung 1 gat beSgalb igte Stubien für bte

«bfitibetung beS SetbauungSplaneS ber 8lltftabt in erper
«mie auf ben Stabtteil redgts ber Simmat fonpntriert.
®te beabgdgtigt, bte geftf^ung ber Sau* unb iRioeau

für btefeS ©ebtet tn brei ©tappen oorjutegen.
bet geutfgen Sot läge foil bte ïieugeftaltung beS

iMdjen $eimpla§ fRämifirage unb SRüglegaffe, obergalb
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ber Dberborf« unb Steberborfgrage gelegenen DuartterS
geregelt roerben.

arrÄ unb Sioeaulinteu btefeS TeilgebteteS ber
illtgabt liegen tn ber ©tngugjone ber projeïtierten Set.
btnbungSftrage jroiftgen ^etmptag unb Stebigetplafe
(oerlüngerte 3ägtingergrage). ®tefer Strage
ommt als Teflftüdt ber öuetoerbtnbung ßetmplafe bis
Siglporte roefenllicge Sebeutung ju. Sdgon «Btof. ®r
®. ®uü gat tn fetnen Stubien für bte Überbauung beS
UetenbaegarealS btefen Stragenburdgbrudg als gortfegung
oon llraniagtage unb =btficfe ootgefegen. gm interna,
tionalen SBettberoetb für etnen SebauungSplan ber Stabt
Bütidg unb igrer Sororte unb im SBettberoetb für bte
Qberbauung beS DbmannamtSarealS routbe ber Sebau-
ungSplan btefeS ©ebteteS unb tnSbefonbere bte Ttafge.
rung bet SexblnbungSgrage ßelmplag bis Stebigerplag
gubiert unb roetter abgeflärt. Seben ber Sebeutung biefet
Strage als Dueroerbtnbung burdg bte Slltgabt unb Set--
mittlertn beS SetfegrS oom Steife 7 ins Çerj ber Sitp
ig igr SBert für bas betregenbe Quartter felbg geroor»
jugeben. Sie ergält ben ©garaïter einer roidgtigen Saben.
unb ©efdgüftSgrage unb bilbet eine Sammelltnte für ben
Setfegr aus ben freujenben unb abjroeigenben Seben-
gragen. gn ber Saultntenoorlage ig gterauf iRüdgtgt ge»

nommen, tnbem ber Saultnienabganb auf 24 m bem igen
ig. @r erlanbt bie SrgeHung einer 12 m breiten gagr<
bagn unb jroeier, je 6 m breiter, mit Säumen bepganjter
Trottoire. Tie gügrung ber Strage ig güfgg oorgefegen.
Tie gerabe glucgt in ber gortfrgung beS ßeimplageS
unb bte letcgt öglitg abgebregte gludgt in ber gortfegung
beS 3ügrlngerplage8 roetben jroifcgen Çitfdgengraben unb
9îeumarft burdg etnen Sogen mit etnem SabiuS oon
500 m oerbunben. •-,!

hieben ber SexblnbungSgrage tommt audg bem Strogen«
jug eimgr age • £>ttf dg engt aber. «Seilergraben
roefentlidge Sebeutung p. @r oermittelt ben TurrggangS«
oetfegr oom Steife 7 nasg bem Sagngof unb ben Steifen
5 unb 6. 3"fa*nmen mit ber unteren fRâmigrage unb
anberen begegenben unb in luSgdgt genommenen Straf«
fenjügen am SRanbe beS StabtfernS bilbet er eine ring«
artige SerfegrSlinie, bte gcg für bie Umgegung ber ©itg
unb bte Oberleitung beS SetfegrS tn biefe an güngigen
Stellen eignet. Ta ber genannte Strogen jug nur roenig
Quetfreujungen aufroeig, oermag er bem Sdgnelloetfegr
unb tnSbefonbere, rote geute fdgon, bem Stragenbagtt«
oetfegr ju bienen. gür bte Slusbilbung biefer SetfegrS«
Unie ig nacg ber Saultntenoorlage folgenbe ©egaltung
oorgefegen: ßetmgrage, ßirfcgengraben unbSerbtnbungS«
grage roetben etroaS nörbltdg ber geutigen ©tnmünbung
ber ^eimgrage tn ben $elmplag ju einer plagartigen
®rroeiterung mit Slbmegungen oon 70x80 m unb

fenfredgt ju etnanber gezogenen Saultnten jufammenge«

fagt. gür ben ßirfdgengraben ig jroifdgen btefer plag«

artigen ©rroeiterung unb ber glorgcfgaffe etn Saultnten«

abganb oon 30 m oorgefegen. Taburdg roirb eS möglidg,
bte gagtbagn in einer Srette oon 16 m anzulegen unb

neben ben Stragenbagngeleifen ntdgt nur beiberfettS etnen,

bem freien gagroerf.gr btenenbcn gagrgretfen, fonbern
audg nodg je etnen ipartierungägreifen ju fdgagen. Tie
Trottoire roerben je 7 m breit unb mit je etner Saum«

retge bepganjt. Sor bem ßaufe Iftedgberg ig ber Sau«

Itnienabganb auf etroa 37 mjerroeitert. 3roifdgen iReu«

marft unb Ißrebigerplag ig etn Saulintenabganb für ben

Settergraben unb ßirfcgengraben fjufammen oon 34 m

oorgefegen. Tte Saulinien gnb ber begegenben Sebauung

angepagt. groifdgen ^rebigerplog unb SRfiglegaffe ridgtet

gcg ber Saulintenabganb oon Settergraben.ßirfdgengraben

natg bem geplanten öglidgen 9lnbau ber 3entralbtbliotgef,

In beffen glucgt bie neue fübroeglidge Saulinte beS Setler«

grabenS gelegt roirb. 3Rit ber bei fpäterer Turdgfügrung

sk 4« Jllustr. schwetz. vaudw

halten; Kostenvoranschlag Fr. 7950. Die Ausführung
dieser vier Arbeiten eignet sich sehr gut -als Notstands-
arbeit. Nach Ablauf der Etnsprachefristen und Erledi-
gang allfälliger Einsprachen sollen sie sofort in Angriff
genommen werden.

Zum Umbau des Kurhauses Bade« (Aargau). Das
Karhaus, ein vor 60 Jahren durch Architekt Moser
(dem Vater von Professor Moser) erstellter schöner Bau,
genügt den heutigen Ansprüchen nicht mehr. Am besten
wäre ein Neubau; doch scheinen die Kosten, die auf zwei
Millionen Franken veranschlagt find, nicht tragbar. Die
vorberatenden Instanzen, die Kurhausgesellschaft und die
ortsbürgerliche Rechnungskommiffion (das Kurhaus ist
Eigentum der Bürgergemeinde Baden), beantragen, einen
durchgreifenden Umbau nach den Plänen von Architekt
TtSri vom städtischen Bauamt vorzunehmen. Die
Kosten sollen 700.000 Franken betragen. Der Stadtrat
Baden beantragt der auf den 6. Februar einberufenen
Ortsbürgergemeinde die grundsätzliche Zustimmung zum
Projekt Störi und die Bewilligung eines Kredites von
30,000 Fr. zu Lasten des Kurhauserneuerungsfonds für
die Erstellung von Detailplänen und Kostenberechnungen

Die erste Etappe
derAltstadtsanierung inZürich«

Der Stadtrat unterbreitet, wie gemeldet, dem Großen
Ttadtrat eine Vorlage auf Neufestsetzung der Bau-
und Niveaulinien für die Altstadt zwischen Rämi-
straße und Heimplatz einerseits und Mühlegasse ander-
setts. Damit wird der Weg geebnet zur Umgestaltung
eines bedeutenden Teiles der Altstadt; der Baulinien-
festsetzung wird sukzesfive und zielbewußt die Ausführung
des Projektes folgen, dessen Mittelpunkt der Durch-
bruch der Zähringerstraße nach dem Heimplotz
bildet. Aus der Weisung des Stadtrates seien folgende
Hauptpunkte wiedergegeben:

Die Altstadt weist heute sowohl in städtebaulicher
wie in verkehrstechnischer Beziehung vielfach sehr unbe-

friedigende Verhältnisse auf. Die Straßen find eng und
winklig, die Bebauung ist ungeordnet und im Widerspruch
zu den heutigen baugesetzlichen Bestimmungen. Vielfach
bestehen überhaupt keine Bau- und Niveaulinien; wo
Baultnten vorhanden find, weisen sie zumeist für die

heutigen Verhältnisse ungenügende Abstände auf, und
einer übersichtlichen Leitung des Verkehrs ist keinerlei
Rechnung getragen. Die Aufstellung eines neuen Bebau-
ungsplanes mit Festsetzung von Bau- und Niveaulinien für
das Gebiet der Allstadt ist daher ein dringendes Be-
dürfnis. Sie bildet neben andern Maßnahmen eine we-
sentliche Grundlage für die Sanierung der Altstadt. Es
darf erwartet werden, daß nach Festsetzung der neuen
Bau- und Niveaulinien allmählich eine Erneuerung der
Allstadt im Sinne einer Umgestaltung zur Geschäfts-
stadt herbeigeführt werden kann. Besonders wichtig ist
die Festsetzung von Bau- und Niveaulinien für das rechts
der Limmat liegende Teilgebiet. Die baulichen Verhält-
Me sind hier bedeutend ungünstiger als in dem links
der Limmat liegenden Quartier. Bestehende und in Vor-
berettung befindliche Bauprojekte verlangen außerdem eine

Me Abklärung der Neugestaltung der Straßenführung.
Die Bauverwaltung I hat deshalb ihre Studien für die

Abänderung des Verbauungsplanes der Altstadt in erster
Linie auf den Stadtteil rechts der Limmat konzentriert,
«te beabsichtigt, die Festsitzung der Bau- und Niveau
Uen für dieses Gebiet in drei Etappen vorzulegen.
M>t der heutigen Vorlage soll die Neugestaltung des

zwischen Heimplatz Rämistraße und Mühlegasse, oberhalb

-Zeituug („Meisterblatt«)

der Oberdorf- und Ntederdorfstraße gelegenen Quartiers
geregelt werden.

n
Die Bau- und Niveaulinien dieses Teilgebietes der

Ältstadt liegen in der Einflußzone der projektierten Ver-
btndungsstraße zwischen Hetmplatz und Predigerplatz
(verlängerte Zähringerstraße). Dieser Straße
ommt als Teilstück der Querverbindung Heimplotz bis
Schlporte wesentliche Bedeutung zu. Schon Prof. Dr
G. Gull hat in seinen Studien für die überbauung des
Oetenbachareals diesen Straßendurchbruch als Fortsetzung
von Uraniastraße und -brücke vorgesehen. Im interna-
tionalen Wettbewerb für einen Bebauungsplan der Stadt
Zürich und ihrer Vororte und im Wettbewerb für die
überbauung des Obmannamtsareals wurde der Bebau-
ungsplan dieses Gebietes und insbesondere die Trasfie-
rung der Verbindungsftraße Heimplatz bis Predigerplatz
studiert und weiter abgeklärt. Neben der Bedeutung dieser
Straße als Querverbindung durch die Altstadt und Ver-
Mittlerin des Verkehrs vom Kreise 7 ins Herz der City
ist ihr Wert für das betreffende Quartier selbst hervor-
zuHeben. Sie erhält den Charakter einer wichtigen Laden-
und Geschäftsstraße und bildet eine Sammellinie für den
Verkehr aus den kreuzenden und abzweigenden Neben-
straßen. In der Baulintenvorlage ist hierauf Rücksicht ge-
nommen, indem der Baultntenabstand auf 24 m bemessen
ist. Er erlaubt die Erstellung einer 12 m breiten Fahr-
bahn und zweier, je 6 m breiter, mit Bäumen bepflanzter
Trottoire. Die Führung der Straße ist flüssig vorgesehen.
Die gerade Flucht in der Fortsetzung des Heimplatzes
und die leicht östlich abgedrehte Flucht in der Fortsetzung
des Zähringerplatzes werden zwischen Hirfchengraben und
Neumarkt durch einen Bogen mit einem Radius von
500 m verbunden.

Neben der Verbindungsstraße kommt auch dem Straßen-
zug Heimstraße -Hirschengraben-Seilergraben
wesentliche Bedeutung zu. Er vermittelt den Durchgangs-
verkehr vom Kreise 7 nach dem Bahnhof und den Kreisen
5 und 6. Zusammen mit der unteren Rämistraße und
anderen bestehenden und in Aussicht genommenen Straf-
senzügen am Rande des Stadtkerns bildet er eine ring-
artige Verkehrslinie, die sich für die Umgehung der Cny
und die Überleitung des Verkehrs in diese an günstigen
Stellen eignet. Da der genannte Straßenzug nur wenig
Querkreuzungen aufweist, vermag er dem Schnellverkehr
und insbesondere, wie heute schon, dem Straßenbahn-
verkehr zu dienen. Für die Ausbildung dieser Verkehrs-
linte ist nach der Baulintenvorlage folgende Gestaltung
vorgesehen: Hetmstraße, Hirschengraben und Verbtndungs-
straße werden etwas nördlich der heutigen Einmündung
der Heimstraße in den Heimplatz zu einer platz artig en

Erweiterung mit Abmessungen von 70><80 m und

senkrecht zu einander gezogenen Baultnten zusammenge-

faßt. Für den Hirschengraben ist zwischen dieser platz-

artigen Erweiterung und der Florhofgasse ein Baultnten-
abstand von 30 m vorgesehen. Dadurch wird es möglich,
die Fahrbahn in einer Brette von 16 m anzulegen und

neben den Straßenbahngeletsen nicht nur beiderseits einen,

dem freien Fahrverk.hr dienenden Fahrstretfen. sondern

auch noch je einen Parkierungsstreifen zu schaffen. Die

Trottoire werden je 7 m breit und mit je einer Baum-

reihe bepflanzt. Vor dem Hause Rechberg ist der Bau-
ltntenabstand auf etwa 37 mZerwettert. Zwischen Neu-

markt und Predigerplatz ist ein Baultntenabstand für den

Seilergraben und Hirschengraben (zusammen von 34 m

vorgesehen. Die Baultnien find der bestehenden Bebauung

angepaßt. Zwischen Predigerplotz und Mühlegaffe richtet

sich der Baultntenabstand von Setlergraben-Hirschengraben

nach dem geplanten östlichen Anbau der Zentralbibliothek,

in dessen Flucht die neue südwestliche Baulinie des Seiler-

grabens gelegt wird. Mit der bei späterer Durchführung
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biefe* Sauttnte notwenigen Sefettiqung bet ^äuferjeile
jwifcgen ©etlergraben unb ©fjorgoffe wirb bet Slid auf
bte pebigerfircge teilwetfe freigelegt, ©er Sautlntenab.
ftanb auf btefer ©trede beträgt 38,5 m. @r geftattet
bte ©tgellung jweter QnfelpetronS für bie ©tragenbagn.
galtegelle SRüglegage.

©ine roefentltcge Umgegaltung mug bet £>eim>
plag erfahren, auf ben eine ganje SReitje ©tragen aus»
münben. @r ift mit einet SfoSbegnung non 54:100 m
heute otel p ïlein. QnSbefonbere ift ber 9taum färbte
©tragenbahngaltegelle p ïnapp bemeffen.
©tragenbagnanlagen unb ©rottoiren fehlen teilmeife bte

fär freten gagroerfegr etforberlichen geleifelofen gabt-
unb SlbgeUftretfen. ©tefer SRangel macht geh befonberS
auf ber ©öbogfeite beS PageS, mo geh ber ©tagang
pm ©chaufpielhauS begnbet, recht unangenehm bemetf.
bar unb fährt p gäuggen ©todungen unb SerfegtSun«
fäHen. ©te Saultntenoorlage geht eine ©rweiterung beS

Pages auf 90: 120 m oor. ©ie Pagbreite wirb im
roefentlichen begimmt bureg bte Sängen, bte fär bie @t<

geüung genägenber ©tragen bahngaltegc Uenlnfeln im 3uge
ber SRämigrage unb mögtichg übergdjlltcge SetfegrS«
gächen in ben ©cgntttpunften ber #otltnqergrage unb
3eltmege§ mit ber Stämigrage etforbetlich gnb. ©te Sän«

genauSbehnung non 120 m ergibt geh au§ ber übergegt
liegen ©egaltung ber Slbjwelgung SetblnbungSgrage/
Çeimgrage. ©ureg bie ©rweiterung beS PageS roirb
au«h ber brlngenb notraenbige Staum fär $ a r f i e r u n gS

me de gewonnen. 2Rit SfaSnagme ber füböfilicgen Pag»
guegt, bie bei ber ©Inmünbung beS 8®Ü®eQeS auf 8 m
Sänge abgefegrägt mitb, werben alle ben Pag umrah=
menben Saulinten prüdgelegt. SBertoofle ©ebäube werben
non ben parallel oerlanfenben Saulinien, bie etne ge=

eignete ©runblage fär etne beftlebigenbe, fubifeg wir«
fungSooüe Sebauung bilben, ntdgt angefegnttten. ©ewige
©cgwterigfetten werben geh feinerjeit aus ber mit ber
Sergrögerung beS PageS oerbunbenen SRleberlegung ber
beiben ©utngallen ber RantonSfcgule ergeben, bocg er-
fegetnt etne Söfung fär bie Verlegung ber ©urngaHen
nicht unmöglich. ©teRontonSfcgulgrage beggt etnen

genehmigten Saullntenabganb oon nur 12 m. @5 ig ge«
geben, ben Saullntenabganb auf 15 m p uergrögetu,
um eine gagrbagn oon 8 bis 9 m nebfi 3 m bretten
©rottoiren anlegen p fönnen. S3et ber ©tnmänbung in
bie SRämigrage ig bie fübllcge Saulinie pr Serbefferung
ber übergeht auf 15 m Srelte abgefchrägt. ©ie projet»
tterte birefte Serbinbung Utantabrüde=3ähtln8e*=
plag-|)etmplag RantonSfdjulgrage 3üticgberg unb bie be»

gehenbe Serbtnbung SeongarbSplag ©eilergraben-^etm»
plag ftantonSf(hulgrage'3ürichberg entlagen bie IRämi»

grage oom Selleoueplag bis pr ©tnmänbung ber Ran«
tonSfcguIgrage unb bie Rreupngen 9tämigrage/3eltweg
unb 9lämigrage / ©ottlngergrage. ©te Saultnten ber

Rrautgartengaff e werben aufgehoben, gär bte gug.
gänger wirb ein ©urdjgang, ber im etgen ©tod über«
baut werben fann, ogen gehalten.

©er §irfdjengtaben oerläuft oon ber ^etmgrage
bis pr Unteren 3äune annähernb auf ber oorhanbenen
©raffe unb oerbtnbet ben wichtigen SerfegrSfcgntttpunft
SetblnbungSgrage/|jetmgtage/£>irfcgengraben mit ben
Slltgabtgragen Untere 3^une, Dbere 3äune, fiireggaffe,
SBtnfelwtefe. ©er Saultntenabganb beträgt 28 m, wobei
auf bte gahtbahn 8 m, baS füb ögltcge ©rottoir 6 m
unb baS norbwegltcge 14 m mit ©oppelbaumrethe ent.
fallen, ©te glorgofgaffe btent hauptfächlich als 3«'
fahtt fär bie SRuflffcgule ; ihre geile unb unübergcgillcge
gortfegung nach be* ÄantonSfcgulgrage foil fär gahr^
jeuge gefperrt unb eS foil oor bem Qugenbgeim etn Regt,
plag angelegt werben, ©te Untere 3äune enbigt heute
bei ber ©ptegelgage; eS mangelt igr etne fahrbare gort.

fegung nach bem SReumarft unb bem SUnbermartt. 3)ii[
ber ©urehfügrung ber SetblnbungSgrage ^eimplafe

pebigetplag foil bte Untere 3«une ungefähr im flu
ber ©ptegelgage an bie SetblnbungSgrage angefchlogen
werben, gär bte Untere 3ä«ne werben 15 m wette Sau-
Itnten feggefegt. ©te gortfegung ber Unteren 3äune bis

pr projezierten SerbtnbungSgrage wirb recglmlntltg auf
biefe errichtet, gär ben SReum arft unb ben SRinbet'

mar ft entgegen bureg ben ©urchbtudj ber SSerblnbuna«.

grage ganj neue 33erhältnige. 3hr 3«fammenhang mitb
bureg bie 24 m breite SßetblnbungSgrage unterbrochen
icnb eS wirb eine groge Srefcge in bte oorganbene Sc
bauung gefcglagen. Son ber ißerblnbungSgrage aus

werben Pnbermarft unb fReumarft naeg unb nadg eine

baulidge ©rneuerung unb Umwanblung erfahren. ®et
iRtnbermarft gat ©ebäubeabgänbe oon 4,9 m bis 6,05 m

be)w. 9,9 m, unb ber SReumarft folcge oon 8,6 m bi?

13,8 m. ©tefe Slbgänbe gnb fär bie 3«fnnft ungenü.
genb. gn ber neuen Saulinienoorlage gnb beSgalb fär

fRlnbermarft unb Heumarft Saultnienabftänbe oon 15 m

oorgeiegen. Set ber Ibjwetgung beS IRinbermatfteS oon

ber SSerbtnbungSgrage ig bie nörblicge Saulinte beS

ergeren fenfreegt auf bie fäbweglicge ber Serblnbung8>
grage auf eine Sänge oon 12 m unb bte füblidje Sau
iinie fenfreegt auf bte nörbltcge ber Unteren 3äune auf

etne Sänge oon 18 m abgebregt, fo bag bei ber @obe<

lung ber Unteren gäune unb beS fRlnbermarfteS In bet

SetblnbungSgrage etne ©tragenerweiterung entgeht, ©ie

Sautinten beS SReumarfteS gnb teiegt gebogen mit einem

aidjStabiuS oon 200 m ; bte fäbltdje Saultnie ig bei

igrer Serblnbung mit ber Saultnie beS §irfegen graben?

jur ©cgaltung beS SrunnenpIafceS unb ber fletnen 2ln<

läge fnteartig jurädgefegt. iucg fär bte Srunngaffe
ig etn Saultntenabganb oon 15 m oorgefegen. ©ie un^

regelmägig oetlaufenbe Srunngage foU bureg bie not'

gefegene SRioeaulinie etwas ausgeglichen werben.
3(m fßrebigerplatj werben Saultnten in einem

Slbganb oon 18 m, 24 m unb 46 m gejogen, bie bet

oorganbenen SBognbebauung unb ber pebigerfitdje an^

gepagt gnb. ©te ÜRioeauttnle entfpriegt wettgegenb ben

oorganbenen Sergältniffen. ©ie genehmigten Saulinien

ber 3Rähiegaffe gaben )wifcgen Simmatquai unb

fRteberborf einen Slbganb oon 18 m, jwifegen 9Rieber=

borf unb 3äbrtngergrage hingegen nur etnen folcgen

oon 12 m, ©tefer ©ngpag oon 12 m tn bem wichtigen

fänftigen SerfegtS^ug ^eimplag bis ©iglporte mug be-

hoben unb ber Saulinienabganb jwtfegen Sliebetbotf»

grage unb 3äbrlngerplag auf 18 m feggefegt werben,

©te Slltgabt ift arm an ©pielplägen, ©in Meinet

©ptelplag würbe neulich Püggen tpirjcgengra6en unb

DbmannamtSgage gergeriegtet. ©ine Saulintenoorlage fit
bte Slltgabt mug niegt nur fär genägenbe SerfegrSgächen,

fonbetn aueg im notwenbigen Umfange fär Spiel-- unb

fjreigäcgen Jorgen, ©te Sorlage fuegt btefer gorbetung

gereegt p werben buteg greigaltung ber 3fnnengtäcgen

ber grogen Saublöde beiberfeits ber Ser6tnbunflS'

grage, bie bureg ben pebigerplag, ben (Seilergraben,

ben Sießmarft, ben fRtnbermarft, bie fRieberborffitafje

unb bie Srunngage begrenzt werben. @S gnb beSwegcn

im Qnnern biefer Saublöde Saulinten für öffentliche

päge gejogen worben. ®aS ©ebtet ber Saulintenoorlage

untergeht pr ^auptfaege ber gefcgloffenen Sauroeife

®aS Sanb längs ber füblidgen gluegt beS ÇeimplûF
(tßfauen), an ber bergfettigen ©de |>ottinger«3lämifitafe
unb auf Sauplafttefe nörblicg ber 9tämifirage bei ij)"-
©inmänbung tn ben ^eimplag liegt tn ber ergen Sonj

ber ogenen Saumeife. Um eine äbereingtmmenbe, ben

megungen beS patjeS entfprecgenbe baultcge Umrahm"^

p ermöglichen, tg eS geredglfertigt, bte ganje Umgrenjunp

beS ßeimplanes ber geflogenen Sauweife p untergeuen.
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dieser Baulinte notwenigen Beseitigung der Häuserzeile
zwischen Setlergraben und Chorgasse wird der Blick auf
die Predigerkirche teilweise freigelegt. Der Baultnienab-
stand auf dieser Strecke beträgt 38,5 m. Er gestattet
die Erstellung zweier Jnselperrons für die Straßenbahn-
Haltestelle Mühlegasse.

Eine wesentliche Umgestaltung muß der Heim-
platz erfahren, auf den eine ganze Reihe Straßen aus-
münden. Er ist mit einer Ausdehnung von 54:100 m
heute viel zu klein. Insbesondere ist der Raum für die

Straßenbahnhaltestelle zu knapp bemessen. Zwischen
Straßenbahnanlagen und Trottoiren fehlen teilweise die

für freien Fährverkehr erforderlichen geleiselosen Fahr-
und Abstellstreifen. Dieser Mangel macht sich besonders
auf der Güdostseite des Platzes, wo sich der Eingang
zum Schauspielhaus befindet, recht unangenehm bemerk-
bar und führt zu häufigen Stockungen und Verkehrsun-
fällen. Die Baulinienvorlage fleht eine Erweiterung des

Platzes auf 90: 120 w vor. Die Platzbreite wird im
wesentlichen bestimmt durch die Längen, die für die Er-
stellung genügender Straßenbahnhaltestelleninseln im Zuge
der Rämistraße und möglichst übersichtliche Verkehrs-
flächen in den Schnittpunkten der Hottingerstraße und
Zeltweges mit der Rämistraße erforderlich sind. Die Län-
genausdehnung von 120 m ergibt sich aus der Übersicht
lichen Gestaltung der Abzweigung Verbindungsstraße/
Hetmstraße. Durch die Erweiterung des Platzes wird
auch der dringend notwendige Raum fürParkierungs-
zwecke gewonnen. Mit Ausnahme der südöstlichen Platz-
flucht, die bei der Einmündung des Zeltweges auf 8 m
Länge abgeschrägt wird, werden alle den Platz umrah-
menden Baulinten zurückgesetzt. Wertvolle Gebäude werden
von den parallel verlaufenden Baulinien, die eine ge-
eignete Grundlage für eine befriedigende, kubisch wir-
kungsvolle Bebauung bilden, nicht angeschnitten. Gewisse
Schwierigkeiten werden sich seinerzeit aus der mit der
Vergrößerung des Platzes verbundenen Ntederlegung der
beiden Turnhallen der Kantonsschule ergeben, doch er
scheint eine Lösung für die Verlegung der Turnhallen
nicht unmöglich. DteKantonsschulftraße besitzt einen
genehmigten Baultnienabstand von nur 12 m. Es ist ge-
geben, den Baultnienabstand auf 15 w zu vergrößeru,
um eine Fahrbahn von 8 bis 9 m nebst 3 m breiten
Trottoiren anlegen zu können. Bei der Einmündung in
die Rämistraße ist die südliche Baulinie zur Verbesserung
der Übersicht auf 15 m Breite abgeschrägt. Die projek-
tierte direkte Verbindung Ucaniabrücke-Zähringer-
platz-Heimplatz Kantonsschulstraße Zürichberg und die be-

stehende Verbindung Leonhardsplatz Seilergraben-Heim-
platz Kantonsschulstraße Zürichberg entlasten die Rämi-
straße vom Bellevueplatz bis zur Einmündung der Kan-
tonSschulstraße und die Kreuzungen Rämistraße/Zeltweg
und Rämistraße / Hottingerstraße. Die Baulinten der
Krautgartengasse werden aufgehoben. Für die Fuß-
gänger wird ein Durchgang, der im ersten Stock über-
baut werden kann, offen gehalten.

Der Hirschengraben verläuft von der Heimstraße
bis zur Unteren Zäune annähernd auf der vorhandenen
Trasse und verbindet den wichtigen Verkehrsschnittpunkt
Verbindungsstraße/Hetmstraße/Hirschengraben mit den
Altstadtstraßen Untere Zäune, Obere Zäune, Kirchgasse,
Winkelwtese. Der Baultnienabstand beträgt 28 m, wobei
auf die Fahrbahn 8 m, das süd östliche Trottoir 6 w
und das nordwestliche 14 m mit Doppelbaumreihe ent-
fallen. Die Florhofgasse dient hauptsächlich als Zu
fahrt für die Musikschule; ihre steile und unübersichtliche
Fortsetzung nach der Kantonsschulstraße soll für Fahr
zeuge gesperrt und es soll vor dem Jugendheim ein Kehr-
platz angelegt werden. Die Untere Zäune endigt heute
bei der Spiegelgasse; es mangelt ihr eine fahrbare Fort-

setzung nach dem Neumarkt und dem Rindermarkt. M
der Durchführung der Verbindungsstraße Heimà
Predigerplatz soll die Untere Zäune ungefähr im Zw
der Sptegelgasse an die Verbindungsstraße angeschlossn
werden. Für die Untere Zäune werden 15 m wette Bau
linien fistgesetzt. Die Forlsetzung der Unteren Zäune bis

zur projektierten Verbindungsstraße wird rechtwinklig aus

diese errichtet. Für den Neumarkt und den Rinder-
markt entstehen durch den Durchbruch der Verbindung
straße ganz neue Verhältnisse. Ihr Zusammenhang wird
durch die 24 m breite Verbindungsstraße unterbrochen
und es wird eine große Bresche in die vorhandene Be

bauung geschlagen. Von der Verbindungsstraße aus

werden Rtndermarkt und Neumarkt nach und nach eine

bauliche Erneuerung und Umwandlung erfahren. Der

Rtndermarkt hat Gebäudeabstände von 4.9 w bis 6.VS w
bezw. 9,9 m, und der Neumarkt solche von 8.6 m bis

13.8 m. Diese Abstände sind für die Zukunft ungenü-
gend. In der neuen Baultntenvorlage sind deshalb ftr
Rtndermarkt und Neumarkt Baulinienabstände von IS m

vorgesehen. Bet der Abzweigung des Rindermarktes von

der Verbindungsstraße ist die nördliche Baulivie des

ersteren senkrecht auf die südwestliche der Verbindung
straße auf eine Länge von 12 m und die südliche Bau

linte senkrecht auf die nördliche der Unteren Zäune aus

eine Länge von 18 m abgedreht, so daß bei der Gobe-

lung der Unteren Zäune und des Rindermarktes in der

Verbindungsstraße eine Straßenerwetterung entsteht. Die

Baulinien des Neumarktes sind leicht gebogen mit einem

Achsradius von 200 m; die südliche Baulinie ist bei

ihrer Verbindung mit der Baultnie des Hirschengrabeuê

zur Erhaltung des Brunnenplatzes und der kleinen Au-

läge knteartig zurückgesetzt. Auch für die Brunvgafse
ist ein Baultnienabstand von 15 m vorgesehen. Die un-

regelmäßig verlaufende Brunngasse soll durch die vor-

gesehene Niveaulinie etwas ausgeglichen werden.
Am Predigerplatz werden Baulinten in einem

Abstand von 18 w, 24 m und 46 m gezogen, die der

vorhandenen Wohnbebauung und der Predigerkirche an-

gepaßt sind. Die Niveaulinie entspricht weitgehend den

vorhandenen Verhältnissen. Die genehmigten Baulinien

der Mühlegasse haben zwischen Limmatquai und

Ntederdorf einen Abstand von 18 m, zwischen Nieder-

dorf und Zähringerstraße hingegen nur einen solchen

von 12 m. Dieser Engpaß von 12 w in dem wichtigen

künftigen Verkehrszug Heimplatz bis Sihlporte muß be

hoben und der Baultnienabstand zwischen Ntederdorf-

straße und Zähringerplatz auf 18 m festgesetzt werden.

Die Altstadt ist arm an Spielplätzen. Ein kleiner

Spielplatz wurde neulich zwischen Hirschengraben und

Obmannamtsgasse hergerichtet. Eine Baultntenvorlage fiir

die Altstadt muß nicht nur für genügende Verkehrsflächen,

sondern auch im notwendigen Umfange für Spiel und

Freiflächen sorgen. Die Vorlage sucht dieser Forderung

gerecht zu werden durch Freihaltung der Innenflächen

der großen Baublöcke beiderseits der VerblndungS-

straße. die durch den Predigerplatz, den Seilergraben,

den Nevmarkt, den Rtndermarkt, die Ntederdorsstraße

und die Brunngasse begrenzt werden. Es find deswegen

im Innern dieser Baublöcke Baulinten für öffentliche

Plätze gezogen worden. Das Gebiet der Baultntenvorlage

untersteht zur Hauptsache der geschlossenen Bauweise

Das Land längs der südlichen Flucht des HetmpW-
(Pfauen), an der bergseitigen Ecke Hotttnger-Rämistraße
und auf Bauplabttefe nördlich der Rämistraße bei ihrer

Einmündung in den Hetmplatz liegt in der ersten Zone

der offenen Bauweise. Um eine übereinstimmende, den Ab-

Messungen des Platzes entsprechende bauliche Umrahmung

zu ermöglichen, ist es gerechtfertigt, die ganze Umgrenzung

des Heimplatzes der geschlossenen Bauweise zu unterstellen
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